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die Ehrfurcht VOLEr Gottes heiligemWillen, der sich ı der Individualität der
christlichen: Persönlichkeit kundtun un offenbaren will, un damit die Ehr-
furcht VOL jeder menschlichen Person und ihrer besonderen Bedeutung und
Sendung für das Gottesreich. Hinter dieser Forderung steht schließlich auch
das Bewußtsein echter - christlicher Brüderlichkeit. lle sollen SP1INECIHN

Reich Raum haben Die Gerechten un Heiliven sollen aufblühen W16 die
Zedern Libanon un die unendlichen Möglichkeiten des vollkomme-
LE Gottes ineinwachsen. DieSünder un Verlorenen sollen die Hoffnung
haben, durch die Heiligen Aaus ihrer Verlorenheit herausgerufen nd ı das
Reich des eW1gen (sottes heimveholt werden.

Die personale Struktur des Kirchenrechts
WILHELM SJ

Die lJlanve eıt VOL allem mıt Berufung auf Rudolph Sohm vertretene
un verbreitete Auffassung, da{fs Kirche un Recht nıcht zueinander paßsten,
ja da{fs &] C sich ausschlössen, hat heute weithin ihre Tusoskraft verloren Die
unNnseTrer eıt CISCHC Besinnung auf das W esen des Menschen qauf gEeISTIS-
leibliche Natur, hat die Auffassune VO reLin innerlichen harakter des Reli-
SI1I0S5CH ihrer Fragwürdigkeit herausgestellt. Menschliches Leben LsSt 1116 -

A qls der äulßierenmal  S  ä re11r innerlich, TeEiIN z  50  . —  . i  50 bedarf des ‚„„Leibes’
Form, die 65 VOTL dem Zerfließen bewahrt,. ihm aber auch - indem ]C die
räumlich-zeitliche Begrenzung des gelstigen Lebens bewirkt die ihm
CISCHE Ganzheit verleiht.

Damıiıt ıst auch die Notwendigkeit un: Tatsächliehkeit des .Kirchenrechts
der eiblich=--geistigen Natur des Menschen begründet. Das übernatürhliche

Leben verwirklicht sich i sozialer Tätigkeit; der konkreten Heilsordnung
ist 65 5 Gemeinschaft, der das übernatürlicheLeben anvertraut ıst; der
Kirche vollzieht sich ı wieder die Krneuerung unMitteilung des über-
natürlichen Lebens Den ‚„„Leib‘‘ dafür bildet das sozlale, rechtliche Gefüge
der Kirche.

Damit kommt die dem Recht überhaupt wesentliche Struktur auch dem
Kirchenrecht Es ist wesentlich gemeinschaftsbezogen, die Gemeinschaft
aber 1st Entfaltung der Personalıität des Menschen:; s ]C ıst wesentlich auf Be-
reicherung un Erfüllung der Person hingeordnet. Damit ist. auch das Recht
wesentlich personaler Struktur, sowohl durch den ert, dessen wıllen
ist die personale ollendunez des Menschen, W IC auch durch Verwirk-
lichune die sich personaler Tätickeit vollzieht Der Mensch als Person
steht Mittelpunkt allen sozlialen Lebens, ist dessen Iräver seinet-
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WwNları bestéht es Ki chenrechts personalen Charaktar verleiht.
DAS ALS ORDNUNG PERSONALEN. \VE_RTSTBEBENS

Die innere uml äufßsere Struktur des soxzıalen Lebens
Di Gemeinschaft ist die innere, geistige, wertbestimmte Verbundenheit

VO Menschen, eıne Beziehungs-Einheit und (sanzheit geistiger Art Der von
der Gemeinschaft verwirklichende Wert bestimmt ihre Nätur. Die Werte
selbst, Dn kultureller un wirtschaftlicher Art, deren willen Cemein.Vscha‘fti ıst, sınd alle auf die Vervollkommnung un Erfüllung des Menschen
als Person hingeordnet. Sie bilden 1n dieser Hinordnung eine Einheit un!: be-
stimmen die innere Struktur des sozlalen Lebens, indem S1e für die Natur
der Gemeinschaft oder besser der vielen sozlalen Vereinigungen, Z kultu-
reller oder wirtschaftlicher Art, ausschlaggebend sınd.

Die sozlale Verwirklichung der menschlichen Werte bedarf edoch auch
der äußeren Ordnung, einer Organisation, ohne die S1e nicht möglich /are.
Sonst könnte die innere Struktur des gesellschaftlichen Lebens nicht quf-
gebaut, erhalten un ausgebaut werden, sS1e müßfßßte vielmehr zusammenbre-
chen. Die solidarische Verbundenheit der Menschen im Dienst der ertver-
wirklichung erstreckt sich demnach auch auf die Gemeinschaften organısa-
torischen Charakters (Gemeinde, Leistungsgemeinschaft, Staat, Völker-
gemeinschaft). uch und gerade die diesen Gemeinschaften eigenen VWVerte
organisatorischen Charakters schaffen eine solidarische Verbundenheit der
Menschen einer n  eistiıgen Einheit un Ganzheit. Unter der Rüecksicht des
éntsprechenden Wertes um{fa(lßt diese das an  C sozlale Leben .

Damit ist schon gesagt, daß auch die Gemeinschaft organisatorischen Cha-
rakters nıcht die Person „integriert‘; enn das hieße die Ganzheit.der Person
auflösen, deren willen die Gemeinschaft organisatorischen Charakters be-
steht Ihre Aufgabe ist C5S, jene Sphäre schaiffen, 1n der der Mensch in O0-
naler Freiheit Se1IN Leben gestalten kann Anderseits ordert die solidarische
Verbundenheit selbstverständlich jene Kinordnung aller 1ns Ganze, ohne die

Die solıdarısche Verbundenheit der Aenschen Aich% das Cemeinschafisseifl VOor-
aUS, sondern scha{f{fit C5S; dıe Frage ist, WIeE das Gemeiinschaftssein als Eiıinheit aus vıelenenisteht, A2UuSs vielen Menschen, die als Personen alle ıne seinshafit iın S1IC geschlosseneGanzheit bılden. Solıdarische Verbundenheit bedeutet in diesem Zusammenhang nıcht
ine erbundenheit ethiıscher der rechtlicher, sondern intentionaler Natur, ben die
innere geistige Verbundenheit der Menschen; A USs diıeser ergıbt ıch erst der ethische undrechtliche Solıdarismus. Insofern ist der metaphysische Solidarismus das Grundprinzipder Sozlalmetaphysik. Sıehe diesen Grundfragen der Sozlalmetaphysik dıe Artikel von

Gundlach SJ, Gesellschaft und Gemeinwohl, 1im Band der euen Auflage des Staats-
Jexiıkons der Görresgesellschaft, der gerade erscheınt. Zum Ganzen der folgenden Aus-
führungen sıeche uch VO Verfasser: Das Prıvatrecht der Kırche, Gregorianum 1944,283—320; De natura ı1urıdica forı interni Ecclesiae, Periodica _ de morali canonica
lıturgica 1951, 307—340:; De publiciıtate luriıdica statuum perfection1s Ecclesiae (De di-
stinctione 1Uris In privatum et publiıcum ordinatione canoniıca et Peciatim quoad status
perfectionis) eb 1958, 15—165
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das einsame ielnicht erreicht werden AMNI. Dieses ist die Organisation
des gesellschaftlichen Lebens, oder besser der Gesellschaftlichkeit des Men-
schen; da diese allen SEMEINSAM ist, bedeutet ihreOrganisatıon einen Wert
für alle, das Gemeinceut oder emeinwohl: i technischen Sinn

Die Natur des Gemeinwohls
Dasemeinwohl ist SCINET Natur ach darauf hingeordnet, der Gesamtheit

derGlieder Gemeinschaft dienen, damit diese ihr eigenständiges
Lebei führen un personales Ziel erreichen können. Die einzelnen Ge-
meinschaften schaffen die Urganisatıon es sozialen Lebens unfier

esonderen Rücksicht; die Organisation geht icht auft die Person elbst,
sondern qaui iıhre sozlale Tätigkeit, und das ı weıt, un NUur weıt,
als P5der Zweck der betreffenden Gemeinschaft ordert. Deshalb ist das Ge-
einwohl VO dieser esonderen Rücksichther auch begrenzt. Der
Mensch geht 1 der Gemeinschaft nicht auf; als Person ist nicht der
Gemeinschaft willen da, vielmehr ist diese des Menschen willen da Ihre
Ganzheit ıst e1iNe Beziehunsseinheit die VO Gemeinschaftszweck bestimmt
ıst nd das Gemeinwohl bestimmt; Teile dieser Gemeinschaft sind die Ge-
meinschaftsglieder nicht ihrem e1n nach, sonderndurch die VO Ziel der
Gemeinschaft geforderten Beziehungen, also insowelt, als ihre äaußere ätig-
eıt und 1  hre äaußeren Güter ZUr Verwirklichung des Gemeinwohls erforder-
lich sınd Und insoweıt und NUurinsoweıt haben diese dem emeinwohl

dienen.
Personales Eigenleben der Glieder und Gemeinwohl sind die beiden Pole,

innerhalb derer sich das Gemeinschaftsleben vollzieht. Diese Spannung gibt
ihm EL Dynamik, die VOT der Erstarrung bewahrt;: die ständige Entwick-
Juny des sozialen Lebens bestimmt auch das Verhältnis VO personalem
Kigenleben der Glieder un Gemeinwohl jeweils NEeU. Vor allem aber ist
diesem Zusammenhang entscheidend, dafß 165e Spannung selbst ı der meta-

physischen Struktur der Gemeinschaft jorganis:i"torischeri Charakters ihre
Grundlage hat und daher unaufhebbar ıst

Die Rechtssphäre der Gemeinschaft und dıie Rechtssphäre ihrer Glieder

DieseSpannung stellt sich ı der Rechtsordnung als Gliederung ı prıvates
und öffentliches Hecht dar Eis handelt siıch 1J1er nıcht 5 geschichtlich
gewordene oder eE1iNe VO der Situation »ggfofderte oder 278 NUur eine

TELN praktisch--formale Gliederung; diese Unterscheidung ist der meta-

physischen Struktur der Gemeinschaft begründet. _
Der Mensch als geISt- un freiheitsbegabtes W esen hat 1 Leben aktiv

un verantwortlich selbst gestalten. Der Weg:ZUletzten personalen Ziel,
ZUTr Vereinigung mıt Gott, geht ber die geschaffenen Werte, insofern ihre
Verwirklichung un Aneignung ein menschenwürdiges Leben ermöglichen.
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Üi‘ese personale Erfüllung biéibyt freiil'i'c‘h für eine stét_ig weit’elxie}'fVö‘l‘l_‘e;x'dung
0ffen,\ bis S16 ın (Gott endgültig geworden ist Die Gestaltung des Lébé‚ns"x voll-
zieht sich iImmer auch durch Beziehungen Z anderen Menschen. Damit 1st
gegeben,. daß der Mensch iIm sozialen Leben Rechtssubjekt st, un
insofern das Recht hat, Se1IN personales Leben FKreiheit gestälten. Um
diese gewährleisten braucht eine Ordnung, eıine Organisation des sozia-
len Lebens Andernfalls herrscht Unordnung, und die Willkür des Stärkeren
könnte jede Freiheitsbetätigung unmöglich machen. Freiheit ist nicht
erster Linie Freiheit vo eLwas, Emanzipation; S1€e 1ıst wertgebundene TEeL-
eıt Deshalb bedarf sie einer Ordnung.

Diese freiheitliche Ordnung ist u der personalen iGrundrech_te willen da,
durch die die Freiheitssphäre konkret umschrieben wird (Gewissensfreiheit,
Vertragsfreiheit, Vereinsfreiheit UuSW.,). Anderseits hat die Gemeinschaft €1inN
Recht auf ihr (emeinwohl, da _ dieses ınn un Zweck ihres Bestandes ıst
Darin ıst auch S16 KRechtssubjekt; S1€e€ besitzt Rechte, deren S16 bedarf, das
Gemeinwohl verwirklichen kömieri; S1E ist moralische Person, weil 381e als
Beziehungseinheit gelstiger Natur eine ın sich bestehende Ganzheit bildet.

Die Gemeinschaft organisatoriséhen Charakters ist demnach Rechtsgemein-
schaft, weil die Beziehungen zwischen der Gemeimschaft und ihren Gliedern
solche zwischen Rechtsträgern sind. Die Rechtssphäre der Glieder als Per-
sonen 1st VO  > der Rechtssphäre der Gemeinschaft als solcher Z unterschei-
den Ebensowenig W16€e der einzelne der Gemeinschaft aufgeht, geht .die
Rechtssphäre der Person iın der Kechtssphäre der Gemeinschaft unter; un

WEN1L sich die Gemeinschaft auf die Summe der einzelnen zurückführen
Jäßt, äfst sich das Recht der Gemeinschaft AUS dem Individualrecht ableiten.
Deshalb ıst Sozial- un Individualrecht Z unterscheiden, oder, W1€e der VOKa . römischen Recht gebildete F
vates Recht?.

achausdruck lautet: öffehtliches Re‚ght und pr1-

Die Gliederung des Rechts In Privatrecht LUN 5ffe}z;z:'ch‚es Re?7zt
“ Die Rechtssphäre der Person qals solcher macht das Privatrecht aus, die

Rechtssphäre der Gemeinschaft als solcher das öffentliche Recht. Die Rechts-
sphäre der Gemeinschaft setzt ihrer Natur ach die der Person VOTraus, da die
Gemeinschaft die innere, gelstige Beziehungseinheit VO Personen bildet.
Wo öffentliches Recht ist, ıst notwendig auch Privatrecht; das öffentlidhq

D Dabeı ıst allerdings zuzugeben, daß diese alte Fachbezeichnung für die Gliedefiihgdes Rechts in Sozialrecht und Indıvyvidualrecht nıcht sehr glücklich ist. Die Wechselbezie-hungen zwıschen beiden Sphären kommen darın nıcht ZUIMN Ausdruck. Vor allem g1ıbt dieBezeichnung der Rechtssphäre der Individuen als Privatrecht das Wesentliche dieserSphäre nıcht wieder. Aber die radıtion als solche hat 1Mm Rechtsleben el für- sich; undann ıst  — bisher noch keine Bezeichnung vorgeschlagen worden, die 3801 die Stelle der )185=-her allgemein üblichen Treten könnte; jeder Ausdruck, der etiwa in Frage käme, ıst J6-
renzt und n1at seine Nachteile. Im Grund ıst die Schwierigkeit, die geeignete BezeichnungzZzU finden, 1Ur der terminologische Ausdruck für dıe Schwierigkeit, das Verhältnis vonEinzelmensch und G(Gemeinschaft erschöpfend metaphysisch darzustellen.
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Recht ann das Privatrechtnicht aufsaugen; das bedeutete Totalıtarısmus,
der die Grundlagen der Rechtsgemeinschaft zerstort.

Privat ıst das subjektive Recht (die rechtliche Gewalt), das direkt und
mittelbar auf personale Werte,öffentlich ıst das subjektive Recht, das direkt
und unmittelbar auf das Gemeinwohl hingeordnet ist Die Normen , die direkt
nd unmittelbar der Verwirklichung personaler VWerte dienen, machen das
objektive Privatrecht AUS, JENE, die direkt und unmittelbar der Verwirk-
lichung des emeinwohls dienen, das objektive öffentliche Recht Beziehun-
SC privatrechtlicher Natur bestehen zwischen Rechtssubjekten als
solchen;: deshalb ann auch d  1€ Gemeinschaft JTräger privater Rechte SCHH,
insofern ihr Rechte als Rechtssubjekt schlechthin CISNEN (nicht direkt ı he-
ZuS aut dasGemeinwohl), An Kigentum Vermögenswerten.

Die Gemeinschaft ıst also Subjekt des öffentlichen und des prıvatenech-
tes Alle iechte, die ihr qlg Rechtssubjekt zukommen, sindpriıvaterNatur.
Alle Rechte aber, die ihr als diesem Rechtssubjekt zukommen als dieser Ge-
meinschaft MmMıiıt ihrem esonderen Zweck, dem Gemeinwohl, sind öffentliche
Rechte. Das Gemeinwohl 1ä3ß6t diese Rechte entstehen,CS bestimmt un He-
grenzt S1C.,

Von hier aus ist U das Verhältnis des öffentlichen Rechts ZU. Privat-
recht klären. Da das (Gemeinwohl auf personale VWerte hingeordnet t,
wird auch das öffentliche techt ı Dienst dieser Werte stehen, un ZWar

wEeIlt qls dieser Verwirklichune das Gemeinwohl beizutragen hat Dieses
rordert zunächst die Anerkennung der Rechtspersönlichkeit des Menschen
und damit die Anerkennung grundsätzlich „privaten“y personalen
Rechtssphäre. Ks ‘ ordert weiter die Anerkennung rechtlichen Institu-
tiıonen, miıt deren Hilfe vornehmlich. personale Werte verwirklicht werden,
etiwa des Rechtes, Kigsentum erwerben, Verträve schließen, C116 Ehe
einzugehen us  < Somuit ISt die Anerkennung dieser Institutionen öffentlich-
rechtlicher Natur enn das Gemeinwohl "ordert solche Bedingungen des
öffentlichen Lebens, da{fßs die konkrete Verwirklichung dieser Rechte mog-
iıch wird. Diese selbst jedoch gvehört ı die Sphäre des Privatrechts: enn da
geht C555 direkt das eigenpersönliche Gut dieses Menschen oder dieses
Rechtssubjekts als solchen So verlanegt das Gemeinwohl die Möglichkeit,
Kigentum erwerben das Eisentum aber eCINeTr konkreten Sache ist

5 PCLV'ates“® Gut
Ks ist darum durchaus richtig, da{( die objektive Ordnung des Privatrechts

NUur au [ Grund des öffentlichen Rechtes möclich ıst 1658 jedoch nicht
positivistischen Sinn, als ob ‚„„‚Rechtspersönlichkeit und ‚„pPrıvate Hechte
Nur 1NS0 WEl bestünden, alg die staatliche Rechtsordnung S16 gewährt SU1I1-

ern 11 naturrechtlichen Sinn das Naturrecht verlanegt dafß die rechtliche
Persönlichkeit des Menschen un die Institutionen des Privatrechts auch VO

ler Gemeinschaft anerkannt werden Vor allem ıst das TAanze Gebiet des Ge-
richtsschutzes, obwohl 6r 1n erster Linie prıvaten Rechten gilt öffentlich-
rechtliche:ı Natur S0 erklärt sich auch die Tatsache, da die SO’ren.  ınnten
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Grundrechte (Religions- undGewissensfreiheit, 1' MeinungsäußVertragsfreiheit, Eigentumsrecht USW. vielfach Bestandteil der_ Ver-
Tassung, des öffentlichen Rechtes, bilden, während die Vorschriften, den
Abschluß des konkreten Vertrags oder die Art un Weise des Kigentums-
erwerbs un:! der Eigenfum3übertra_gung regeln, natürlich das Privatrecht
ausmacfien-. Die Ausübung prıvater Rechte annn jedoch nicht unbegrenzt
C& 111 Das Gemeinwohl ann5KEinschränkung verlangen. Diese. Ekinschränk-
barkeit bezieht sich natürlichnicht auf die Institutionen des Privatrechts als
solche; das Gemeinwohl ordert gerädeiu ihre Anerkennung. Die Bégren—
ZUN annn auch nicht aus irgendwelchen Eigenschaften der Person abgeleitet
werden; enn 1€65$€e ıst ihrer selbst willen da Vielmehr ist VO Objektdes Privatrechts auszugehen, und ZWAaTausschließlich VO Werten, 1€e€außer-
halb der Person liegen: VO  . der Tätigkeitun den Gütern des Menschen. In
dem Maiß, wWw1€e die Gemeinschaft ihrer bedarf, das Gemeinwohl VOeTr-

wirklichen, ıst das Rechtdes einzelnen einschränkbar. In diesem Sinne hat
die Gemeinschaft das Recht, die Gestaltung des Privatrechts gemäß den Not-
wendigkeiten des Gemeinwohls ordnen. Sie annn Leistungen auferlegen
und Verbote erlassen. Privatrecht un öffentliches Recht bedingen, durch-
dringen un begrenzen sich U  e  O3  enseıtig WI1Ie 168 die metaphysische Struktur
der Gemeinschaft fordert, der das CGemernwohl einerseıts die höchste
Norm für alle sozlale Tätigkeit bıldet, anderseits selbst ı Dienst des pe
nalen Zieles der Gesamtheit der Glieder steht

erklärt sich qauch sehr einfach die Tatsache, daß schwer IST,
konkreten Rechtsordnung dieGrenzlinie zwischen privatem und öffentlichem
Recht ziehen. Wie die personalen Werte un das Gemeinwohl einander
bedingen un voneinander abhängen, durchdringen un sıch
auch die Normen des prıvaten un öffentlichen Reecehts. Begrifflich sind PFI1L-
vVvates un öffentliches HRecht klar unterschieden, der konkreten Rechts-
ordnung WENISgET. ber diese mehr praktische Schwierigkeit berührt die
grundsätzliche Frage nicht; sS1€ ändert auch nichts der Natur der Kechte;:

kehrt 1er 1Ur die Schwierigkeit wieder, das metaphysische Verhältnis VO  —
Einzelmensch un: Gemeinschaft definieren.

Jedenfalls dürfte klargestellt SCIN, dafß die Rechtsordnung _ personalenCharakter hat:; S16 dient dem personalen Leben un: Ziel des Menschen, das
Privatrecht direkt, das öffentliche Recht indirekt, indem es die V orausset-
ZUNSCN für Cc1in menschenwürdiges Leben der Gesamtheit der Glieder der
Rechtsgemeinschaft schafft.

DAS KIRCHENRECHT ALS ORDNUNGPERSONALEN WERTSTREBENS
Die Kirche als Mittlerin des übernatürlichen Lebens

Die au der metaphysischen Struktur der Gemeinschaft organısatorischen
Charakters ahgeleiteten Prinzipien finden ihreAnwendung auch ı der Kirche.
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Sicherli 15 diese ernaturliche Gemeinschaf insofern ihre Auf-
gabe ist, den Menschen das übernatürliche Leben Zzu Jermitteln. Dieses ist
sich rein geistiger Natur; auch ist CS miıt menschlichen Mitteln nicht Zu
fassen. Die Kirche ist die Mittlerin des übernatürlichen Lebens, insofern die-
sSC5 in menschlicher, In außerer und sozlaler Tätigkeit verwirklicht
wird. Übernatürlich wirksam ıst diese Tätigkeit selbstverständlich nicht aus

sich, sondern deshalb, weil alle Tätigkeit der Kirche VO Heiligen Geist als
der Seele des sozialen Leibes Christi, der Kirche, getragen wird un ihr so
eine WVerksamket höherer Natur zukoq1mt, die S1e Aus sich nicht hervorzu-
bringen veErm3a$.

Der übernatürliche Charakter kommt der Kircheals echter mefischlicher
5ia  KGemeinschaft Die übernatürliche Wertverwirklichung bedartf deshalb

auch der Organisation, der äußeren Ordnung aller sozialen Tätigkeit, insofern
diese auf das übernatürliche Ziel des Menschen hinzuordnen ist. S0 bildet
1ese€e Ordnung ein Ganzes: das übernatürliche Gemeinwohl. Dieses hat der
übernatürlichen Wertverwirklichung zu dienen, da{( die Kirche auch als
übernatürliche Gemeinschaft organisatorischen Charakter besaitzt: Die Kirche
ist ittlerin des übernatürlichen Lebens,; insofern dieses der Gesamtheit
ihrer rechtlichen Institutionen seinen Bestand hat?

Die Rechtsordnung der Kirche als Ordnung der F reiheit
Die Rechtsordnung der Kirche erweıst sich damit als eine Ordnung der

Freiheit. Sie Ist dies 1ın einem höheren Sıinn qals die Ordnung irgendeiner
ern Gemeinschaft. insofern die Freiheit, das übernatürliche Ziel Trstre-
ben, für den Menschen die Freiheit schlechthin darstellt. Der heilige Paulus
nennt sS1€6 deshalb „„die herrliche Freiheit der Kinder Gottes®® (Röm ö, 21).
Tatsächlich schenkt die Taufe durch den Taufcharakter dem Menschen jene
Verbindung mıt Christus, die ih rähig macht, das übernatürliche Leben
erhalten un durch die eigene personale Mitwirkung entwickeln und
vollenden. Der ET ist seinshaft ber sSEeINE Natur hinaus erhoben; ıst

auch als Person übernatürlich begabt. Es ıst ihm gegeben, Freiheit,
aktiver Eigengestaltung seines Lebens, das übernatürliche Ziel erstreben.

\Vlv alle Freiheit ist auch 316e wertgebunden. Das übernatürliche Ziel for-
ert bestimmte Tätigkeiten der Gläubigen, A BA kte des Glaubens, der
Liebe, der Gottesverehrung; SAaNZ allgemein: die Lebensgestaltung gemäfßs

Es heißt das We_se"n des Kirchefirechts verkennen, wenn. Darstellungen des Lebefis
der Kirche mıt dem Zusatz versehen werden w1e dies immer wieder der Fall ist
handle sıch hıer nıcht UL ıne Nu jurıdische Sache Ganz allgemeın ist das Recht doch
keine hloße Verkehrsregel ım liberalistisch-positivistiıschen Sinn, sondern 99 ei‘9 äußere
Ordnung der dem Menschen inneren Gesellschaftlichkeit in der Hinordnung uf die Ver-
wirklichung menschlicher Werte Und die rechtliche Tätigkeit der Kirche ıst der ‚„Leib‘‘
des inneren göttlıchen Lebens der Kirche, und.so dıe Auswirkung der Menschwerdung
des Wortes Gottes. Auch die Normen, dıe 1iwa das christliche Vollkommenheıitsstreben
ımı Sınn der evangelischen ate bestimmen, lassen sıch rechtlich darstellen, w1€e dıes Zı.
in den Konstitutionen der Orden, Kongregationen, weltlichen Institute der all ıst. ıst
falsch mehen‚ digs‚e ormen selen nıchtrechtlicher Natur.
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der Würde der übernatürlichen Erhebung-als Träger, des' Heiligen (zeistes
nı Kinder (GSottes. Diese Lebensgestaltungfordert «C1LNC Sphäre der Freiheit.
Diese bedeutet zunächst eCiINe Freiheit des Handelns. Der Christ hat das

subjektive Kecht, innerhalb konkret umschriebener Sphären des Lebens VT -

antwortliche Entscheidungen treffen: Gewissensfreiheit, Freiheit der
Standeswahl (Ehe, Zölibat), Liebestätickeit us  Z Überdies ist das Erstreben
des übernatürlichen Ziels dem Menschen, auch dem Getauften, Mmıiıt den
Kräften der Natur allein unmöglich. Der Getaufte ıst darum DUr ann Irei,
dieses Ziel erstreben, WEeNnNn auch das subjektive Recht hat, die für die-
C 5 Ziel erforderlichen Mittel anzulfordern und empfangen: Unterricht i
den Heilswahrheiten, W eisungen für das sıttliche Leben,Teilnahme Got-
tesdienst, Kmpfang der Sakramente uUSW.,: In diesem Sinn spricht das Gesetz-
buch de! Kirche VO den den Christen SCIMEINSAMECN Rechten, den Grund-
rechten der Getauften, 1€ I1 dieser unverletzlichen Befugnis, frei handeln
un die MittelZU übernatürlichen Zielstreben erlangen,; bestehen4. Der
Getaulfte ıst Kechtssubjekt i er Kirche als der Jrägerin der übernatürlichen
Ordnung: s“C 1116 übernatürliche Erhebung ist nichtur innerlich-seinshaft,
sS1e erstreckt S1C  h vielmehr auch quf Stellung ı der KRechtsordnung.

Damit ıst schon gesagt, da{fß die Grundrechte der Getauften DUr innerhalb
der objektiven sozıalen Ordnung des übernatürlichen Lebens Bestand haben
können. Tatsächlich bewirkt die seinshafte Verbundenheit mıt Christus durch
den Taufcharakter auch die Bindung die Kirche, die Trägerin dieser Ord-
N&  S° So bilden die Getauften ı Christus z Kınheit, die qals menschliche
Gemeinschaft auch aufßerlich sichtbar ıst Von ler AdUus ıst klar, dafß 6S die
urei1genste Aufgabe aller Getauften ıst, mitzuwirken., die objektive Ordnung
des übernatürlichen Lebens aufrechtzuerhalten un sich dieser OÖrdnune
zulügen Die Taufe bewirkt wesenhaft die Bindune die Kırche, die Ein-
ordnun«s die sozlale Ordnune der Kirche

Die Kirche als Rechtsgemeinschaft
Die Kirche qls JIräverin der übernatürlichen Ordnune Ist wesentlich

Kechtsgemeinschaft Es annn sich jedoch nicht darum handeln, die (31äubi-
O,  Cn e1in (Ganzes hineinzuintegrieren, da ja auch 1eTr die objektive Ord-
DUuUuNn® ihrer Natur ach Dienste des personalen übernatürlichen Lebens
der Gläubigen steht Die Einfüguneg diese Ordnung bezieht sich auf die
Kirche qals geistige Beziehunsseinheit S1E besteht auch ler Hezie-
hungen, die autf das übernatürliche Ziel der Kirche hingeordnet sind un
um{fa{fßt die außere Tätickeit und die aulderen (Güter der Gläubigen dem

Durch die Taufe WIL der Mensch ı der Kırche Christi ZUEC Person nıt allen Rechten
und Pflichten der Christen, sofern nıcht, w as die Rechte betrifft, CIM Hindernis Desteht,
das
Strafe  dCr kırchlichen Gemeinschaft 11n Wege steht, der C111 VO der Kırche verhängte

(Can.. des kırchlichen Gesetzbuches). Die Laıen haben das Recht, OM Klerus,
gemälß der kırchlıchen OÖrdnung, geistliche Güter erlangen, VOLr allem die ZU. Heıl
notwendıgen Hılfen (Can. 6062).
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des Kirchenrechts

Maß,W1C das übernatürliche Gemeinwohl erfordert setzt 1€e Pflicht
der Gläubigen,. übernatürlichen Gemeinwohl beizutragen, Vvorqaus, daß
ihnen ı der Kirche Personalität zukommt, dafßS16 Rechtssub] ekt sind; denn
NUr die Person kann Pflichtenethischer und rechtlicher Natur haben Ks ist
nıcht richtig,daß ı der Kirche Glied- und Personsein der Gläubigen ZUSaIin-

menfallen. Wohl istwahr, dafß dieShernätürliche Erhebung und Erfüllung
der Gläubigen durch die Teilnahme der göttlichen Natur ihren alles Le-
ben spendendenQuellgrund ı der Verbundenheit miıt Christus hat, und das
.„„.Glied-Christi-Sein die übernatürliche Erfüllung ausmacht. KEs geht jedoch
hier zunächst nicht diese übernatürliche Gliedschaft mit Christus, die die
Gotteskindschaft ausmacht, sondern vielmehr das sichtbare erhältnis
von Gliedsein un: Personsein 1 der Kirche als Rechtsgemeinschaft. Sicher-
ich hıldet as _ ] Leben der Kirche und dessen rechtliche Verwirklichung
C118 Einheit Die Kirche ist weder | innerliche Verbundenheit der Jäu-
biren ochz blofße Rechtsgemeinschaft beides gehört I99980001N Uun:]
trennlich UusSsSaminen. Deshalb bildet auch das ersonsein der übernatür-
lichen Ordnung HLLEeTEIIN und äaußeren Seite ach s Einheit, die
auflöslich ıst Aber das Personsein.] derübernatürlichen Ordnung gründet
PLNELTr seinshaften Strukturnach nıcht der Teilnahme der göttlichen
Natur, sondern ı1 Taufcharakter, der die Zugehörigkeit ; Christus und da-
mıiıt auch ZUT Kirche als Rechtssvemeinschaft begründet un erhält. So erklärt
6S sich, da{fß die Personalität der übernatürlichen Ordnung allen Getauften

erlierbar zukommt. ber die Taufe allein genugt nicht,. das G liedsein
der Kirche begründen. DieTaufe genugt aqauch nıcht, die Teilnahme'‘
ergöttlichen Natur unverlierbar besitzen.
Die Kirche alsRechtsgemeinschaft bildet C116 Einheit und Ganzheit ber-

natürlichen Charakters, die die Personalität. der Gläubigen als der JLräger
diese gelstigen Beziehungen Voraussetz und auf deren personale Förderung
und Erfüllunghingeordnet ist Die Beziehungen der Kirche den Gläubigen
und umgekehrt sind rechtlicher Natur., da 6S Beziehungen zwischen der
Kirche als Jrägerin VO  — Rechten und denGläubigen qls JTrägernVOo Rechten
sind Die Rechtssphäre der Kirche als Gemeinschaft ıst VOIl der Rechtssphäre
der Gläubigen qls Personen mıt CISCHEM übernatürlichem Leben und über-
natürlichem Zael unterscheiden.

Die Gliederung des Kirchenrechtes Privatrecht L7L öffentliches Recht
Die Kechtssphäre der Kirche. als solcher bildet Aas öifentliche, die der

Gläubigen aqls Kechtsträgern der übernatürlichen Ordnung das prıvate
Kirchenrecht. Die Unterscheidung [0)8! ‚prıvyatem und öHentlichem Hecht ıst
auch für die Kirche wesentlich, nicht ı dem Sinn, Aa sich das Kirchenrecht -
inhaltlichkadäquat i prıvates un! öffentliches Recht aufteilen ließe, sondern

Sinnder grundsätzlichen Geschiedenheiten der beiden Rechtssphären. So
gesehen sind alle 7JENEC rechtliehen Beziehungen öffentlicher Natur, die direkt
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auf die Verwirklichungdes kirchl Gemeinwohls ingeordnet sind; PF1-
vater Natur sind alle ıJEeEHNC rechtlichen Beziehungen, diedirekt auf personale
übernatürliche Werte hingeordnet Sın  d, insofern diese äußerer, sozialer
Weise gegeben sind.

Wie die Struktur der Kirche als Rechtsgemeinschaft die Gliederung >VonNn

öffentlichem un prıvatem Recht fordert, 1ä{St anderseıts diese Gliederung
die Struktur der Kirche qlg Rechtsgemeinschaft i Erscheinung treten Die
Auffassune der Kirche vebe 6c>Ss kein Privatrecht alles Recht SC1 1er öffent-
icher Natur, mü{fste notwendig (ARÜ Totalitarısmus führen, insofern £1iNe

personale, unauthebbare Rechtssphäre der Glieder nicht anerkannt würde.
Die Tatsache, da{ß die Kirche kein soziales Gebilde totalitärer Natur ist,
welst sich gerade dadurch, daß S16 die Gliederung VOo  _ öffentlichem un PIL-
zatem Recht als auch ihrer Rechtsordnung bestehend anerkennt. Damiıt
kommt ZU Ausdruck, dafßß sich alles sozliale Leben aus personalen Beziehun-
' e] autftbaut.

Tatsächlich steht ı1Ja auch ı der Kirche das öffentliche Recht letztlich ı
Dienst des personalen übernatürlichen Lebensder Gläubigen. Kıs ermöglicht
erst die Ausübung der personalen Grundrechte er Kirche. Die I der
Taufe geschenkte Freiheit, das übernatürliche Ziel erstreben, ist ohne

Ordnung dieses Strebens nıcht verwirklichen. Das bedeutet natürlich
auch E1N: Begrenzung für die Ausübung dieser Freiheit, AA durch die
Bestimmungen des Kirchenrechts, die für Veröffentlichungen religiösen
harakters die Druckerlaubnis verlangen; ohne 7Zweifel liegt ler z Kıin-
schränkung der Freiheit VOT, die aber ihre Begründung 1 dem hohen Gut
des übernatürlichen Glaubens- und Gnadenlebens findet, das schützen
Aufigabe der Kirche 1ıst. Kıs handelt sich e1Ne Einschränkung, die der
Sicherung des persönlichen übernatürlichen Lebens der Gläubigen dient.

Damit stellt. S1IC  h die Frage ach dem Verhältnis3 von öffentlichem un:
prıvatem Recht Das hohe Gut des übernatürlichenGlaubens- und Gnaden-
lebens ordert C1N6 objektive soziale un damit öffentlich-rechtliche Ord-
HNUuNS  a° die umfassender ist qls die ent‚sprechende Ordnung natürlicher Werte.
In der Kirche durchdringen und ErSanzen sich öffentliches undprıvates
Recht mehr, alg das übernatürliche Personsein auf der Beziehung
Christus beruht Sicher ist diese Vereinigung mıt Christus TL geistig und
innerlich ber S16 ist die Voraussetzune auch der Gliedschaft der Kirche
al rechtlicher Gemeinschaft Die Gläubiven sind ıntereinander verbunden,
weil sS1C alle mıiıt Christus verbunden sind. In ihm bilden S16 die FEinheit des
sozialen Leibes Christ1, der Kirche. Sicherlich ist die Person selbstauch ı
der Kirche die (Grenze aller Ordnung organisatorischer Art ber dieses über-
natürliche Personsein beruht auf der Verbindung mıt Christus un! durch ih:
mıiıt der Kirche Übernatürliche Person wird der Mensch Ur durch die Kın-
gliederung 1 Christus. Das ist £eLWAS wesentlich anderes als ı TEnatur-
lichen Gemeinschaften, zunächst die Person da ist

Darum ann ı1 der Kirche das öffentliche Recht die Ausübung prıvater
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Rech hr E1n ränken, als ı 7CINCMWNSChaften TE natürlichen Cha-
raktersder Fall ist. Damit ist freilich die grundsätzliche Gliederungdes Kir-
chenrechts ı öffentliches und privates Recht nicht aufgehoben, WLIC
die Verbindung der Gläubigendurch Christus miteinander ı der Kirche ihre
Personalıtät aufhebt:

Im übrıgen sind natürlich auch ı der Kirche die Institutionen des Privat-
rechits öffentlich-rechtlicher Natur., FB die Gewissensfreiheit. Auch iin der
Kirche ordert das Gemeinwohl da{fß der Gewissensfreiheit öffentlich An-
erkennunge und Schutz werde Sie ist qls Rechtsinstitution öffentlich recht-
licher Natur Ihre Ausübung geht aber unmittelbar auf eigenpersönliche
übernatürliche Werte: die Normen, die diese Ausübung ordnen, sind prıvat-
rechtlicher Natıur So ist die Freiheit der Beichtvaterwahl VO kirchlichen
Gemeinwohl erfordert diese Freiheit als Grundsatz ist C1iNn öffent-
liches Recht ber die Wahl des Beichtvaters für die Beichte ler un Jetz
scht direkt auf die eigenpersönlichen Zwecke der Gläubigen; die Normen,
die diese Wahl 1ler un jetzt ordnen, sind privatrechtlicher Natur. So ist
dieses Recht aus Gründen des Gemeinwohls uch einschränkbar, W1C 1€es
eLiwa bei Ordensschwestern der Fall ist, 1ın auch heute ı keinem YWall
mehr e1Ne Vorschrift die Beichte hier ın jetzt bei eiNnem bestimmten Beicht-
valer verpflichtend auferlegt.

DIE PERSONALE STRUKTUR
BEBINZELNER KARECHTSGEBILDE

Die hier VO  — der orundsätzlichen Seite her gegebene Darstellung der per—
sonalen Struktur durchdrinet das gesamte Kirchenrecht Eine Kinzelanalyse
ıist natürlich dieser Stelle nıcht möclich och C] och uUurz wenıgstens
andeutungsweise auf C  te) Institutionen des kanonischen Rechts hingewile-
SeH denen die personale Struktur klar Erscheinung T1

Der äufßere und LILTLET E Bereich kirchlicher Gewaltausübung en

Die Ausübune der kirchlichen Leitungsvewalt kann rechtliche Wirkungen
sowohl äaußeren WI®e auch NNeren Bereich haben In diesem Sinn wird
die Leitungsgewalt für den äaußeren Bereich (forum externum) VO der für
den ı Bereich(forum internum) unterschieden. Der äußere Bereich
umfaßt die Rechtssphäre der Kircheals Gemeinschaft, er ]ilNNeEeFre die Rechts-
sphäre der einzelnen Gläubigen. Die Rechtsverhältnisse der einzelnen Jäu-
bigen können Bereich geordnet werden, solange 1e8s für die
Kechtsgemeinschaft als solche keine nachteiligen Wirkungen hat So annn
die Dispens Vo  n Ehehindernis oder die Lossprechung VOoO  P KIir-
chenstrafe,die öffentlich nıcht bekannt sind, Bereich gegeben
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werden. Handelt :CSsich aberum Cöffen bekannte ehindernis oder
3881 CL Sffentlich bekannte Kirchenstrafe, ist SIC  . die Dispens bzw.
die Lossprechung 1 äußeren Bereich notwendig.

Die Leitungsgewalt für beide Bereiche ıst jedoch keine doppelte, ihrer
Natur nach ıJC nd ıJ€ verschiedene Gewalt;CS handelt sich vielmehr die
611186 Leitungsgewalt rechtlicher Natur; der Unterschied gqht allein auf die
rechtlichen Wirkungen, die bei der Leitungsgewalt für en ı1NeIGIL Bereich
auf die rechtlichen Verhältnisse der einzelnen Gläubigen q]s solcher he-
schränkt bleiben. Ihre Wirkungen sind privatrechtlicherNatur, weil © 10

direkt und unmittelbar auft p>ersonale übernatürliche Güter hingeordnet SINd.
während die Wirkungen der Leitungsgewalt für den äaußeren Bereich öffent-
lich-rechtlicher Natur sınd, weil S1C direkt un unmittelbar auf das Gemein-
wohl der Kirche hingeordnet sind.

Hier trıtt >>  \  anz klar die Erscheinung, dafß die Leitungsgewalt für den
NNeren Bereich qls kanonische Institution öffentlichen.Rechtes ist, insofern
der Zweck der KircheC111 Leitungsgewalt ZU Schutz un ZULFE Förderung
des übernatürlichen personalen Lebens der Gläubigen fordert. Die Aus-
übung dieser öffentlich-rechtlichen Gewalt ist aber ı1881 ihren Wirkungen aut
den personalen Bereich der Gläubigen beschränkt: diese sind privaten Rech-
tes wird dieser personale Bereich auch als Gewissensbereich bezeichnet.
Das hat insofern SC 1116 Berechtigung,als die für den ı1NNerIenNnN Bereich geord-
neten Rechtsverhältnisse auch VOLF Gott, Gewissen, geordnet sind EKs hieße
aber die Natur der Leitungsgewalt für enıiNNeTEN Bereich verkennen, würde
s ]C qls Gewalt _ bezug auf Wirkungen ausschließlich moralisch-ethischer
Natur verstanden. Selbst die Ausübung dieser Gewalt ı Bußsakrament, WO

< 1 für alle Gläubigen VO  - Bedeutung ist, hat zunächst rechtliche Wirkung.
Durch s 1C wird das durch die Sünde gestörte Verhältnis. des Sünders ZUuU  jn

kirchlichen Gemeinschaft wiederhergestellt. Die Versöhnung miıt der Kirche
schenkt ihrerseits den FKrieden mit Gott.

Anderseits ıst die Verschiedenheit des äaußeren nd111NeIeIL Bereichs nıcht
damıit erklärt, da{f$s diesem die geheimen, die Sffentlichen Rechtsver-
hältnisse ZUZU W EISEN SC 1CI1. Abgesehen davon, dafß nicht selten auch SE-
jegenheiten des äaußeren Bereichs vertraulich und geheim behandeln sınd,
werden hier die Unterscheidungsmerkmale der beiden Bereiche mıiıt CiINETr aus

der Natur der Sache sich ergebenden KFolgerung verwechselt Die rechtlichen
Verhältnisse des Z1DCeICI Bereiches sind geheim behandeln weil 5 ]C SO -
naler Natur sind: für gewöhnlich ist unerwünscht oder 505a nachteilig,
wEen prıvate Angelegenheiten öffentlich behandelt werden. Die geheime
Verfahrensweise ergibt sich deshalb ihrem prıvatem Charakter.

Die kanonischen Stände der Dollkommenheit

Wie sechr die öffentlich-rechtlichen Verhältnisse 1n der Kirche der Sür
nalen Erfüllung dienen, erweıst Vo  —- allem die Struktur der kanonischen
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Stände der Vollkommenheit (Orden, relig1öse Kongregationen, weltliche
Institute). Das für die kanonischen Stände der Vollkommenheit wesentliche
Leben ach den evangelischen Räten der Armut, der Keuschheit; des Gehor-
sams bedeutet en freien Verzicht auf die Ausübung personaler Grund-
rechte, des Rechtes äaußere (Süter ZU erwerben und ber S1C verfügen, des
Rechtes qauft Ehe und ol Familie, des Rechtes auf die Eigengestaltung
des SaNZCHh Lebens, namentlich auch ı bezug auf die berufliche Tätigkeit.
Das Leben 1 den kanonischen Ständen der Vollkommenheit bedeutet die
Überführung der. personalen prıvaten Sphäre ı das ‚„gemeinschaftliche Le-
ben‘“5. Dieses besteht darin, da{flß der Ordensmann darauf verzichtet, JENEC
personalen Grundrechte auszuüben. An deren Stelle trıtt das Recht der Ge-
meinschaft, über ihre Glieder 1 der Hinordnung auf das Gemeinschaftsziel

verfügen. Die personale Sphäre bekommt öffentlich-rechtlichen. Charak-
ter

och bedeutet 16927 _Verzicht auf die Ausübung personaler Rechte keine
Finhuße personaler Vollkommenheit: 6L ist vielmehr SANZCH Natur
nach die christlicheAuffassung vorausgesetzt auf e1N6 größere ISO -
nale Erfüllung. hingeordnet. Deshalb bildet das Leben ach den EVaANSE-
lischen Räten den Stand der Vollkommenheit,; nıcht aqls ob die Glieder 1656
Standes vollkommen S  9 auch nicht, als ob SIC ohne weıteres vollkommener

als die andern Gläubigen, sondern deshalb, weil die evangelischen Räte
besonderer Weise ermöglichen, die personale Erfüllung erlangen,

oder., W IC die Aszetik sich ausdrückt, ach der Vollkommenheit streben.
Uberdies findet diese Hinordnung der evangelischen Räte auft die pe.

nale Erfüllung auch rechtlich dadurch ihren Ausdruck, da{fß dem_
schaftlichen Leben als Institution Ööffentlich-rechtlicher Charakter zukommt.
Als solche ist auftf das TZiel der religiösen Gemeinschaft hingeordnet; die
konkrete Verwirklichung des gemeinschaftlichen Lebens vollzieht sich
privatrechtlichen Handlungen oder - doch Handlungen, die auch prıvat-
rechtlicher Natur sind So ist P die Kinweisung C1LH6S Ordensmannes ı C1N

bestimmtes Haus, die Übertragung bestimmten Amtes prıvat-
rechtlicher Natur, weil S1IC auf se1INe personale Erfüllung hingeordnet ist Kr
kann ı Haus, 1 Amt personak; Erfüllung erstreben und
findet die azu notwendigen Mittel geistiger und materieller Art ort ZULF

Verfügung. uch weNN diese un ähnliche Bestimmungendirekt des (Ge-
meinwohles willen getroffen werden natürlich der Fall SC kann und
oft auch ist bleibt doch auch dann 1JeNEprivatrechtliche Seite sol-
chen W eisung bestehen; - 1C ist wenigstens auch vorhanden.

In dieser privatrechtlichen Verwirklichung des Lebens nach den EVaANSC-
Hschen KRäten hbesteht der charismatische Charakter er einzelnen Orden.

5 Gemeinschaftliches Leben ıst hlıer zunächst Sınn der Verfügungsgewalt der Ge-
meıinschafft ı Hinordnung aut ıh: Ziel verstanden: für dıe Ordensleute (Orden un e 11-

Kongregationen) ıst nach dem geltenden Kıirchenrecht uch das Zusammenleben
unter ach wesentlıch, während ı den weltlichen Instituten das gemeinschaftliche
Leben ı dıesem Sınn nıcht besteht
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InstituKongfeie;ati_iihen‚‘ W.eltliöhen te for chören SC um anoO-
nıschen Grand der Vollkommenheit erst durch di .kirchliche Anerkennungaber dieser amtlichen Anerkennung geht doch die freie Vereinigung derGlieder VOTAaUS, die, VO Heiligen Geist geführt, diese soziale Lebensweise
wählen un auf sich nehmen, sich dann der Anerkennung durch die
kirchliche Autorität auch der objektiven Leitung durch den Heiligen Geist

versichern. Die Aufnahme Glieder in die amtlich aherkannfie Ge-
meinschaft ist selbstverständlich öffentlich-rechtlicher Natur; aber auch S16
SEeLiZz STEeTis die charismatische Führung der Aufzunehmenden durch den Hei-
ligen Geist VOTAauUs. Die volle Freiwilligkeit, mıiıt der sich die künftigen lie-
der der Gemeinschaft anschließen niemand kann ZU. KEintritt gezwungenwerden ist e1in Erweis, da{fß die Gemeinschaften der kanonischen Stände
der Vollkommenheit auch den Charakter der freien Einun ZIL Vérwi;k-lichung personaler VWerte bewahren.

Dies kommt rechtlich dadurch ZU AusdruckY} daß die Gewa1t der Vor-
gesetzten 1ın bezug auf das Gemeinwohl der Gemeinschaft ohl öffentlich-
rechtlicher atur ıst und sich als solche VO  s} der kirchlichen Autorität (mitderen Anerkennung) herleitet, daß aber die Ausübung dieser Gewalt ın be-
ZUS auft direkt personale Werte der einzelnen Glieder priıvatrechtliche Wir-
kungen hat; Ja, da der Verzicht auf die Ausübung personaler Werte Ur frei-
willig erfolgen kann, ist die Gewalt der Obern auch Wénigstens mitkonsti-
tumert durch den freien Willen der Glieder, insofern diese die Gemeinschaft
im eben dargelegten Sinn STETs VO  - mitbegründen und auft die Aus-
u  un  OS ihrer personalen Rechte verzichten im Sinn der evangelischen Räteund Zzu (GGunsten des gemeınsam erreichenden Zieles ihrer Vere

Kirchliches Amt und Bénefiziumy
Das kirchliche Amt 1ım eigentlichen Sinn umfaßt immer eine vom weck

des betreffenden Amtes bestimmte un: umschriebene Gewalt. Ks ıst auf die
Verwirklichung kirchlicher Aufgaben hingeordnet un SO öffentlich-recht-
licher Natur und somıiıt vom Gemeinwohl der Kirche bestimmt. HKıs steht nicht
etiwea 1m Dienst privater Interessen Se1INESs Trägers; ohl aber bildet- die dem
Amt eigene Gewalt e1in wahres subjektives Recht öffentlicher Natur SEiINES
Trägers; insofern ist 1ese personaler Natur ® Rechtlich kommt das darın

-  &> Die hierarchische Verfassung der Kr beériindet keinén Herrschaftsirerband‘ Pr1-vatrechtlicher Natur. Die Kirchengewalt steht ım Dienst des Gemeijnwohls der Kırche. Beı
den alten Autoren kommt dieser Gedanke dadurch Ausdruck, daß sie den kirch-
liıchen Gesetzgeber verpilichten, sıch Se1IN e1genes Gesetz halten, hben AaUus dem
Funktionscharakter aller Autorität heraus. Sıehe etwa Ihomas Vvon Aquıin, S, T i P N |
quaest10 9 E art Q, ad Be1i Suarez (De Legıbus, lıb. LV, CabD 19, heißt ‚„„OQuaestioet1am ılla, princeps oblıgetur legibus, Commun1s est Praelatis, legislatoribus ecclesia-
St1C1s, et1am Summo Pontiftfieci.®*® ‚„„‚Quod autem ad huılusmodi bonum une pertineat,potestatem hanc (sel. Jegıslatıyam) ıta S56 datam Princıpl, ut lıcet ın voluntate 1US sit
legem Terre, SI amen feratur, unıversalis sıt et 1psum comprehendat, declarant suffieien-
ter testimonia Scripturae, et ratıones adductae, et COomMMUunIıs non solum Patrum,sed eti1am Philosophorum“‘ (Ebd., lib ILL, Cap 99, 11)
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Zum  ZAU! TUC dafß innerhalb er VOoO. Recht umschriebenen Grenzen16
Ausübung der Gewalt weithin der persönlichen Diskretion ihres Trägers
überlassen ıst, womit natürlich die personale Kiıgenart auch ] die Amtsfüh-
run eintflie1st. SO ıst die dem Pfarrer VOoO  - Rechts f} zustehende Gewalt
überall gleich; doch wird das Leben der Pfarrei sicherlich VOo der jeweils
anderen persönlichen Kıgenart des Pfarrers wesentlich mitbestimmt. Die
Amtsgewalt qls subjektives Recht ihres Trägers gibt diesem natürlich LC1NE

JEWISSC personale Unabhängigkeit 1 der Amtsführung, wenigstens solange
den rechtlichumschriebenen Grenzen SC1NES Amtesbleibt; gerade diese

pers<)n'ale Unabhängigkeit un Freiheit 1 der Amtsführung ermöglichen CN

kraftvolles Wirken ZU. Wohl der Kirche
Der Unabhängigkeit un! Freiheit des Wirkens dient auch das Benefizium,

dessen Erträgnisse den Unterhalt des Amtsträgers sichern sollen. Von dieser
Zweckbestimmung der Benefizien ı1er ist deshalb keineswegs begrüßen,

ihre Verwaltung zentralisiert und dem Amtsträger regelmäßig NUr

= bestimmte Summe der Krträgnisse überwiesen wird. WAar können auft
1ese W eise Amtsträger muıt niederem Einkommen leichter unterstutzt WCI -

den, aber der Pflicht solidarischer Hilfeleistung könnte auf andere Weise
entsprechender Genüge getan werden. Diese Pflicht kann nicht als Begrün-
dung für die zentrale Verwaltung angeführt werden: >  Zanz abgesehen davon,
da{s das kirchliche Benefizialrecht C111 zentrale Verwaltung der Benefizial-
gutcr niıcht kennt, sondern DUr die Aufsicht ber ihre Verwaltung.

Wenn demgegenüber darauftf hingewlesen wird, da{ß die Kirche ı den
sten ahrhunderten die zentrale Vermögensverwaltung kannte, wird da-
be übersehen, da{fß damals auch Gottesdienst und Seelsorge unmittelbar SAILZ

Hand Jagen. So entsprach die Verwaltung des Vermögens der recht-
lichen Struktur der kirchlichen Tätigkeit. Je mehr sich jedoch die Kırche
ausbreitete und ıJ6dringender 1© größer werdenden Verhältnisse Eein! Lie-
derung der kirchlichen Tätigkeit verlangten, weil 1e6se nicht mehr unmittel-
bar VOI2 Amtsträger ausgeübt werden konnte, mehr hıldeten
sich bei den Kirchenämtern Vermögenswerte, deren Erträgnisse dem
Amtsträger zukamenun deren Verwaltung ihm selbst zustand. Wenn sich
auch die weitere Entwicklung des Ben®fizialwesens Mittelalter weithin
nier germanisch-rechtlichem Einfluß vollzog, ıst 6cs doch zunächst die
Natur der Sache SEWESEN, dieZU. Bildung selbständiger mıt dem Amt direkt
verbundener Benefizien ührte.

kıne größere Zentralisierung der Vermögensverwaltung macht heute tech-
nisch gewiß keine großsen Schwierigkeiten. ber gerade diese technische
Möglichkeit sollte vorsichtig‘machen: Ks ist nämlich dann nicht einzusehen,
arum die Zentralisierung auf die Diözese beschränkt bleiben soll Vor allem
aber lähmt el VoO der Naturder Sache nichtgeforderte zentralisierte Ver-

wz_11_tung des Kirchenvermögens die persönliche. Initiatıve und Verantwor-
tungsfreudigkeit. Dies MmMu sich auf die gesamte Tätigkeit des Amtsträgers
auswirken, da finanzielle Selbständigkeit ı111er die Voraussetzung für CIM



7 Yn

Z ıtbericht

selbständiges, verantwortungsbewußtes WirkenistIn e1n: Zeit, da die all-
SEMELING Tendenz. nıcht Ur totalitärenStaaten - dahin geht, sich. aller
Verantwortung bar, einfach von oben schieben Jlassen, sollten WIL das von
der Kirche STETS geförderte Eintreten für die personalen Werte auch dadurch
glaubhaft machen, da{fß WIFLr selbst entsprechend handeln. Überdies äfßst sich
die Zustimmung dereventuellen Stifter VO Kirchenvermögen ZUF zentralen
Verwaltung nicht einfach voraussefzen

Das Kirchenrecht ist nichts anderes als z Ordnung der christlichen
Freiheit, C1116 wertgebundene und verbindliche Ordnung, die aber auf die
übernatürliche personale Erfüllung der Gläubigen ausgérichte_t ıst Die Ver-
wirklichung dieser Ordnung wird dem Mal gelingen, alsWIFLr alle,
Amtsträger und VO Geist der Freiheit und Ordnung leiten lassen
ZUMA ‚‚Aufbau des Leibes Christi ı Liehbe*‘ (Eph 4, 16)

ZE  HT

KRußland erschließt Sibirien
Verteilung des Klerus ı Frankreich

Tıbet

Die Ereignisse der etztenZeit haben die Blicke wıeder aul das geheimn1svolle
Land hingelenkt, das, eingeschlossen‘ VO.  — hohen Bergketten, für
Fremde schwer zugänglich ist. Die bewohnten Hochtäler un: Ebenen liegen auf

Höhe von 000 un sınd Nur nfolge der südlichen Lage für mensch-
lichen Aufenthalt geeignet. Das Land ıst 217000 qkm groß un zaählt 273969
Kinwohner, dıe sich mıt Ckerbau beschäftigen oder qals Nomaden dıe großen Gras-
ebenen durchstreifen: weıte Teile liegen uüst. {Die Tibeter gehören dem tibeto-
bırmanıschen Zweig der Mongoliden und ebenso ihre Sprache. -

Jahrhundert ildete ec1Nn mächtiges Königreich.,. Damals wurden auch
dıe ersten buddhistischen issionare AUsSs Indien unChina i das Land berufen,
fanden aber H15 Anklang rst den folgenden Jahrhunderten Wäar der Erfolg
größer Das Königreich ertfiel Lauf der eıt verschiedene Teilfürstentümer:
und auch der Buddchismus löste sıch 1ı viele Sekten auf, denen vielfach VOoO.
buddchistischen Geist übrıg blieb rst der KHeformator JI'songkhapa
bıs versuchte, ihn SCINELr ursprünglichen Reinheit zurückzuführen. Die
VoO  — ıhm gegründete der „Gelbmützen“‘ wurde bald ZUTC führenden geistlichen
Macht egenüber den früheren als ‚„Rotmützen“‘ bezeichneten Sekten, die neben
ihnen weıter estanden. e VOo  — Y'songkhapa gegründeten großen Klöster erlangten
auch politischen Einfluß, besonders der Vorsteher des groben Klosters asa,
der mongolisch Dalai-Lama genannt 1rd. Der üunfte ı der €el begründete den
Priesterstaat, WIC bıs ı unseTrTe eıt hinein fortgedauert hat. In dıe Verwaltung
teilte S1IC  h der Feudaladel mıt den klösterlichen Würdenträgern. Nachmanchen
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